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TL e HE FESTSETZUNGEN : 

1 ·;Planw;tgsrechtliche Festsetzungen 

§ 9 Aba. 1 Bundesbaugesetz (BBauG) in der P'aesung vom 
18 . 8~1976 und §§ 1-23 der Verordnung über bauliche Nut-
zur...g der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom 26.11.1968. 

'1.1 Versorgungs fläche 

§ 9 Aha. 1 Ziff. 12 BBsl:1G 

Die im Plan festgesetzte Versorgungs fläche dient der 
Aufnahme der Stadtwerke mit Technik und Verwaltung. 
Es sind nur nicht wesen.tlich störende Anlagen zulä.ssig. 
Ausnahmsweise können Anlagen, für die eine besondere Ge-
nehmigung nach Bundesimmissionsschutzgeaetz erforderlich 
ist, zugelassen werden, we.nn die missionen durch tech-
nische Maßnahmen entsprechend reduziert werden. 

1.2 Maß der baulichen Nutzup.g 

§ 9 Aba. 1 Ziff. 1 BBauG 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Grundflächen-

zahl ,Baumassen.zabl und Gebäudehöhe festgelegt 
(siehe Planeintrag). 



1.3 Bauweifie 

§ 9 Abe . 1 Ziff. 2 BBauG 
Als besondere BauwBise "b u wird festgesetzt: 
offen, jedoch Gebäudelängen bis zu 90 m zulässig. 

1.4 Stellplätze und G~ragen 

§ 9 Abs. 1 Ziff. 4 BBauG 
Stellplätze und Garagen sind außer auf der überbBubaren 

Grundstücksfläche nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen 

zulässig. 

1.5 Pflanzgebot und Pflanzerhaltung 

§ 9 Abs. 1 Ziff . 25 BBauG 
Zur optischen Einbindungder Stadtwerke in die um-

gebende B~bauung und zur Abschirmung (Staub, Sicht, 

Geruch) sowie zur Abgrenzung und Aktivierung der öffent.-
licben Grünfläche werden Fl ä ~ben ~ ür da s Anpflanzen und 
die Erhal tung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt . 

§ 9 Abs. 6 DBauG 
Es wird darauf hingewiesen, daß em geringfügiger Bereich 

der Versorungsfläche innerhalb der Zone 3 des militärischen 

Schutzbereiches der Verteidigungsanlage Tübingen-Schindhau 
liegt. 



VERFAHRENSVERM ERKE: 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS: 

Oie Aufsteflung des Bebauungsp!anes wurde 

(Im .. . .... 2 •. MAI. 1977 .. .. . .. .. .. .... gemäß 

§ 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz I.BBauG) in 

der Fassung vom 18.8.1976 (13GB\. S. 2221) 

vom Gemeinderat der Universitäts:;tadt Tü· 

bingen am ... . . .lO ... Alt6 .• . 157:7 ......... ..... . 

beschlossen und am . 

öffentl ich bekanntgemacht. 

2. BÜRGERBETEl LlGUNG 

Die BUrgerbeteiligung erfolgte gern. § 2a 

Abs. 1 BBauG am . lS ... MAI.1977 . ..... . 

bzw. in der Zeit vom ... 26. MAf .. 1977 

bis ..... 10 ,.JUNI . .1.9.7.1. 

3. AUSLEGUNGSBE5-CHLUSS: 

Der Gemeinderat hat am .... 5 .SEf.T.l9'7.7 .. 

den' Bebauun'gsplan als Entwurf und dessen 

öffentliche Auslegung beschlossen. 

--------'-.,--

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begrün· 

dung hat vom ... .. '7 .•. 0.K.L.19:77 .. ....... . 

bis ... 8.N.OV.J.9.77. .... ... ...... in Tübingen 

öffentl ich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS: 

Der Be.bauungsplan wurde gemäß § 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universi-

tätsstadt Tübingen am .13 .. DEZ . . 1377 . ..... 

als Satzung beschlossen. 

6. GENEHMIGUNG: 

Der Bebauungsplan wurde durch Erlag 

des Reg. Präs. Tüblngen gemäß § 11 

B'BauG am2~.HAJj918 .......... .. .. . .. 

mit Erlaß Nr . 1.3 ~43/ 3.Q05.2 -:1020/78 
genehmigt. 

7.INKRAFTTRETEN: 

Die Genehmigung de·s Bebauungsplanes 

wurde 3m .. 1 .. JUl..1. .1.9.7.8 ... .. ...... ... .. 
gemäß § 12 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
,.....-.,.,....~ ... 

wurde der Bebauungsptan rechtsverbindlich. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


